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§ 112c Oö. GDG 2002
 Oö. GDG 2002 - Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.01.2025

(1) Homeo/ce ist die regelmäßige dienstliche Aufgabenwahrnehmung in der Wohnung oder einer mit dem

Dienstgeber vereinbarten, nicht zur Dienststelle gehörigen Örtlichkeit unter Einsatz der dafür erforderlichen

Informations- und Kommunikationstechnik.

(2) Der Gemeindevorstand kann im Interesse des Dienstes für einzelne Arbeitsbereiche entsprechend den

Erfordernissen des Dienstes sowie des Bürgerservice festlegen, dass unter Einhaltung der dienstrechtlichen

Vorschriften tageweise Homeo/ce durchgeführt werden kann. Der Gemeindevorstand hat hierfür unter

Bedachtnahme auf die berechtigten Interessen der Aufrechterhaltung des Dienstes, der Bediensteten, des

Bürgerservice und eine allfällige, für den Landesdienst geltende Regelung sowie auf eine allfällige Verordnung nach

Abs. 3 eine innerdienstliche Festlegung zu tre<en. Eine dienstliche Aufgabenwahrnehmung im Homeo/ce ist nur

zulässig, insoweit eine innerdienstliche Festlegung vorliegt und im Einzelfall eine schriftliche Vereinbarung zwischen

dem Dienstgeber und der (dem) Bediensteten erfolgt.

(3) Die Landesregierung kann unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und

Zweckmäßigkeit sowie zur Gewährleistung des Grundsatzes der gleichartigen Behandlung der Gemeindebediensteten

untereinander durch Verordnung Regelungen über die Durchführung von Homeoffice festlegen.

(Anm: LGBl.Nr. 76/2021)
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